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Umweltkonflikte
lösen

Die Position des BUND zur Mediation 
und weiteren neuartigen 
Schlichtungsverfahren
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Vorwort 

ngesichts des seitens der Politik geförderten Trends zu „weni-
ger Staat“ und Verantwortung der gesell  schaftlichen Grup pen
sowie der sinkenden Bedeutung von Umweltthemen in der

öffentlichen Meinung stellt sich die Frage nach dem Stellenwert der
zur Zeit hochgehandelten, alternativen Konfliktlösungs verfahren
sowie die ihres Verhältnisses zu bestehenden politischen und rechtli-
chen Instrumenten. Insbesondere muß der BUND für sich beantwor-
ten, unter welchen Bedingungen die Teilnahme des BUND, vor allem
auf Lokal- und Regionalebene, an diesen alternativen Konflikt -
lösungsverfahren sinnvoll ist und unter welchen nicht.

Grundsätzlich muß es das Ziel des BUND sein, soweit wie möglich
konkreten Einfluß auf politische Entscheidungen zu gewinnen. Auch
sind verschiedene Instrumente unter diesem Aspekt zu vergleichen. 
Einfluß auf Entscheidungen hat der BUND heute entweder auf recht-
licher Basis (Gesetze, Betei li gungs rechte, Klagen etc.) oder durch die
Mobi li sie rung der Öffentlichkeit in Form von direkten politischen
Aktionen oder eher indirekt durch Beeinflussung des Verhaltens der
Verbraucher /innen über konsumentennahe Aktionen. Beide
Instrumente sind zur Zeit jedoch bedroht – rechtliche Handlungs mög -
lich keiten werden durch Deregulierung verschlechtert, Klagen sind
durch die substantielle Aushöhlung des Umweltrechts nicht mehr
erfolgsträchtig, die Mobilisierung der Öffentlichkeit wird mehr und
mehr zur stumpfen Waffe, wenn Entscheidungen von Bonn nach
Brüssel verlagert werden. Unter diesen Umständen nimmt es nicht
wunder, daß über neue Politik- und Einflußin stru men te eine intensi-
ve Diskussion über ihre Nützlichkeit oder Schädlichkeit für einen
Umweltverband einsetzt.
Deshalb soll an dieser Stelle vorab eine Grund voraussetzung verdeut-
licht werden, die als durchgehende Voraussetzung des vorliegenden
Papiers gelten muß: Alternative Konflikt lö sungs verfahren können in
keinem Fall eine Alternative zu oder ein Ersatz von Anspruchs- und
Klagerechten sein. Eine starke Stellung der Verbände als notwendige
Voraussetzung für eine erfolgreiche Teil nahme an derartigen
Konfliktlösungs verfahren setzt vielmehr voraus, daß Anspruchs- und
Klagerechte bestehen, die als „Kapital“ des BUND mit in die Verhand -
lun gen gebracht werden. Mit anderen Worten: Deregulierung und
Abschneidung rechtlicher Möglichkeiten entzieht auch alternativen
Konfliktlösungsverfahren die substantielle Basis.
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Was sind alternative
Konfliktlösungs verfahren?

Grundsätzlich können drei verschie-
dene Formen von alternativen Kon -
flikt lösungs verfahren unterschieden

werden:

Beim Mediationsverfahren wird ein neutraler
Ver mitt ler eingeschaltet, der eine inhaltliche
Steue rungs funktion übernimmt und deswe-
gen eine zentrale Rolle im Prozeß spielt.

Bei Moderationen (Facilitation) lenkt der
Mode  rator lediglich das Verfahren, ohne eine
inhaltliche Mittlerrolle einzunehmen. 

Findet die Konfliktlösung als Verhandlungs -
ver fahren ohne Einschaltung Dritter statt, so
nennt man sie Negotiation. Die Verhand -
lungs leitung wird dann von den Beteiligten
selbst bestimmt.
Die Praxisbeispiele alternativer Konflikt -
lösungs  verfahren sind vielfältig: Neben dem
erwähnten Einsatz von Mediatoren gibt es
„Runde Tische“, die Bildung neuer Gremien
wie z.B. eines Abfallwirtschaftsforums oder
eines Betroffenen bei rates, deren Kennzeichen
die Einbeziehung einer größeren Gruppe von
Beteiligten ist. Immer sind jedoch zwei
Prinzipien von besonderer Bedeutung:

1. die Garantie eines fairen Verfahrens und
2. die Garantie für eine kompetente Ent -

schei dungs findung.

Dies erfordert zum einen die umfassende
Gestaltung und Vereinbarung von Betei -
ligungs- und Mitwirkungsrechten sowie zum
anderen die Organisation eines ungehinder-
ten Informations flusses und die Unter tützung
der Beteiligten mit Expertenwissen.

Welches Verhältnis 
be steht zu 
Genehmi gungs   verfahren?

Die Konfliktlösung findet in der Regel
vor dem gesetzlich vorgeschriebenen
Verfah ren statt. Die gesetzlich garan-

tierten Betei ligungs- und Ein spruchs-/ Klage -
möglichkeiten werden durch die Konfliktver -
mittlung damit per se nicht berührt. Es ist
jedoch denkbar, daß als Resultat am Ende
eines Konfliktlösungs verfahrens besondere
Verein ba rungen zwischen den Beteiligten
getroffen werden, in diesem konkreten Fall
auf Rechtsmittel im folgenden Verfahren zu
verzichten. Dies wird in der Regel jedoch nur
dann der Fall sein, wenn ein für alle
Beteiligten befriedigendes Übereinkommen
getroffen werden konnte und wird nur solan-
ge vorhalten, wie die vereinbarte Vor ge -
hensweise auch von allen Betroffenen umge-
setzt wird. An dieser Stelle zeigt sich erneut,
wie wichtig die Existenz von Einspruchs- und
Klagemöglichkeiten für die erfolgreiche Inte -
res  sen  wahrnehmung in alterna tiven Kon -
flikt lösungs verfahren ist.

Warum überhaupt 
neue Ansätze der
Konfliktbeseitigung?

Die Auseinandersetzungen zwischen
Ver waltung, Bürgern und (teilweise)
der Wirtschaft über umweltpolitisch

relevante Entscheidungen sind mittlerweile
ein gewohnter Bestandteil der politischen
Kultur in Deutschland. Bürgerinitiativen und
Umweltverbände auf der einen Seite sowie
Politik und Verwaltung auf der anderen Seite
haben Mechanismen entwickelt, die zur
Positionierung der Meinungen dienen. Das
deutsche Verfahrensrecht liefert die juristi-
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schen Werkzeuge zur Konfliktbewältigung.
Allerdings wird bei diesen Debatten über
Deponien, die Gefährlichkeit gesundheitlicher
Bedrohungen oder den Ausbau des Straßen -
netzes in vielen Fällen die Machtfrage
gestellt: Wer setzt seine Position durch?
Juristisch geprägte Verfahrensdebatten domi-
nieren anstelle der Sachfragen die Aus -
einandersetzung. Das Ergebnis besteht in
Verzögerung oder Verhinderung, nur selten
jedoch in Veränderung, weil eine konstrukti-
ve Suche nach Konsensen oder Kompro -
missen kaum möglich ist. Demgegenüber
wird in alternativen Konfliktlösungs ver -
fahren über Probleme statt nur über vorlie-
gende Konzepte gesprochen, so daß andere
Lösungen gemeinsam erarbeitet werden kön-
nen. Konfliktlösungsverfahren weiten damit
die Mitwirkung der Verbände aus auf neue
Themen und auf frühere Planungsphasen –
vor der Vorlage eines ausgearbeiteten
Konzeptes.

Welche Anwendungsgebiete 
kommen in Frage?

Bisher gab es entsprechende Verfahren
mit wechselndem Erfolg vor allem in
folgenden Bereichen der Umwelt -

politik:

• Abfallwirtschaft (Konzepte bis Anlagen -
planungen)

• Altlastensanierung 
(Bürgerbeteiligung bei bewohnten
Altlasten)

• Genehmigung von Anlagen
(vor dem BImSchG-Verfahren)

• Naturschutz (Naturparke)
• Verkehrsplanung 
(Straßen, Flughäfen, ÖPNV-Konzepte)

• Innenraumluft-Verschmutzung 
(Innenraum-Luftbelastung durch Holz -
schutz mittel in Hamburger Kindergärten)

Sieht man sich die Themen genauer an, wird
deutlich, daß in der Mehrzahl der Fälle die
sozialen Folgen von Umweltproblemen der
Anlaß für die zu lösenden Konflikte sind.
Dies verdeutlicht, daß der Gegenstand alter-
nativer Konfliktlösungs ver fahren nicht nur
Umweltinteressen sein können und sind, son-
dern daß ebenso soziale und ökonomische
Interessen eine gewichtige Rolle spielen –
auch Partikularinteressen können Anlaß oder
wesentliches Element solcher Verfahren sein.
Bewährt haben sich alternative Konflikt -
lösungs  verfahren auf lokaler Ebene: Zum
Beispiel bei der Suche nach einer Deponie
seitens einer entsorgungswichtigen Körper -
schaft, bei der im Rahmen des Konflikt lö -
sungsverfahrens auch abweichende Alterna -
tiven wie Abfallvermeidungsstrategien ge -
prüft werden können, oder bei der Entwick -
lung von Verkehrskonzepten, wo als Alter na -
ti ven zum Straßenneu- oder -umbau auch
Verkehrsvermei dungs- und -verla gerungs -
maßnahmen geprüft werden können, oder
auch bei der Sanierung von Altlasten.

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, daß der-
artige Konfliktlösungsverfahren auch auf
regionaler Ebene angewandt werden können:
Bei der Abstimmung von Politiken und der
Entwicklung von Konzepten wie in der
Sonderabfallpolitik, bei der Standortsuche für
einen Großflughafen oder bei der Suche nach
Raum für eine Sonder abfalldeponie. Der
erreichbare Konsens ist dabei der Ebene
angepaßt: Rahmenplanungen, Entschei -
dungsvorbereitungen und Entscheidungen
können auf jeweils unterschiedlichen Ebenen
Gegenstand der Konfliktlösung sein.

Beim Mediations-

verfahren wird ein 

neutraler Ver mitt ler 

eingeschaltet, der eine

inhaltliche Steue rungs -

funktion übernimmt und

deswegen eine zentrale

Rolle im Prozeß spielt.
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Welche Chancen bieten
alternative Konflikt -
lösungsverfahren?

Die besondere Chance dieser neuarti-
gen Verfahren liegt in der Diskussion
des Problems und möglicher Lösun -

gen anstelle der Auseinandersetzung über
statische Positionen und Umsetzungs vor -
schläge. Die Beteiligten erhalten die Mög -
lichkeiten zur Mit gestaltung von Lösungen.
Damit dies jedoch möglich ist, ist es Vor -
bedingung, vor Beginn der Verhandlungen
eine unter allen Beteiligten konsensuale
Problemdefinition zu finden: Nur wenn das
Problem als „Abfallmenge“ definiert wird
und nicht als „neuer MVA-Standort“, läßt
sich sinnvollerweise über Problem lösungs -
strategien in einem breiten Spektrum reden.
Auf dieser Basis können dann alle Beteiligten
ihre Ziele nach außen und vor allem nach
innen klar definieren und interne Hand lungs -
spielräume und Mandate festlegen.

Voraussetzung dafür ist eine detaillierte
Infor ma tion über ein Vorhaben bei allen
Diskussions partnern, die im Rahmen der
Verfahrensvor bereitung gewährleistet werden
muß und allen Beteiligten Kompetenzgewinn
ermöglicht. Die Information muß zu allen in
der Problem definition genannten relevanten
Aspekten möglich sein, d.h. nicht nur
Informationen über vorliegende Planungen
für die gesellschaftlichen Gruppen, sondern
genauso Informationen über mögliche
Alternativen für Planer und Behörden: Nur so
entsteht die allseitige Kompetenz, nicht nur
über das „Wie“, sondern über das „Ob“ und
die möglichen Alternativen ein sachkompe-
tentes gemeinsames Verfahren durchzu-
führen.
Häufig werden Probleme oder Vorhaben im
Rahmen alternativer Konfliktlösungs ver -

fahren mehrdimensional diskutiert: Zu den
technischen und juristischen Aspekten treten
z.B. soziale Aspekte hinzu. Damit können die
diversen Interessen (nicht nur umweltbezo-
gen, sondern auch sozial und ökonomisch)
bereits im Vorfeld formaler Verfahren in die
Problemlösung integriert werden, so daß die
Umsetzungschancen steigen. 

Es wäre jedoch falsch, von derartigen Ver fah -
ren die Lösung aller Konflikte zu erwarten.
Vielmehr geht es um die Konzentration auf
Sach fragen, auch um das Aufzeigen von
Interessenlagen und um die Vermeidung
unproduktiver Konflikte.

Welche Grenzen haben
alternative Konflikt -
lösungsverfahren?

Für die Beteiligten kann in alternativen
Konflikt lösungsverfahren nur dann ein
Nutzen erzielt werden, wenn die

Aufgabenstellung und Zielsetzung Chancen
auf Konsense oder Kompromisse bietet. Für
den BUND bedeutet dies, daß nicht nur seine
Sichtweisen in der Problemdefinition abge-
deckt sein müssen, sondern daß es darüber
hinaus in der konkreten Durchführung
Chancen zur Erreichung seiner wesentlichen
Ziele geben muß. Dies kann z.B. der Fall sein
bei der Entwicklung von Konzepten zur
Energieversorgung, Abfallwirt schaft, zum
Naturschutz etc. Es ist auch gut möglich bei
der Planung konkreter Objekte in den
Bereichen Natur und Landschaft, Verkehr,
Gewerbe und Industrie.

Konflikte, die zu einem wesentlichen Teil
ethisch geprägt sind, erschweren zumindest
die Kompro miß findung, so daß hier die
Beteiligung an Konfliktlösungsverfahren

Fazit: Die Einsetzbarkeit

alternativer Konflikt -

lösungsverfahren ist

also weniger von einer

spezifischen

Problemebene oder

einem besonderen

Problemtyp bedingt,

sondern hängt vor allem

an dem Willen zu

Verhandlungen bei allen

beteiligten Akteuren. Es

werden dabei sowohl

Problem felder mit rela-

tiv großem verfahrens-

rechtlichen Spielraum

als auch rechtlich klar

geregelte Auf gaben -

stellungen auf diese Art

und Weise angegangen.
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besonders gut überlegt sein sollte: Dies gilt
etwa für den Bereich gesundheitsrelevanter
Entscheidungen.
Aus dem bisher Gesagten ergibt sich, daß
eine Beteiligung an alternativen Konflikt -
lösungs ver fah ren dann a priori nicht sinnvoll
ist, wenn die Ziele des BUND ausschließlich
zur Ablehnung eines Vorhabens führen kön-
nen, eine Ziel er rei chung also ausgeschlossen
ist. Dies gilt beispielsweise für den Bau von
Atomkraftwerken oder die Freisetzung gen-
technisch veränderter Lebewesen.

Welche festen Regeln 
gibt es?

Eigentlich gibt es keinerlei verbindliche
Regeln für Konfliktlösungsverfahren.
Aus der Erfahrung lassen sich jedoch

einige Grund sätze ableiten, ohne deren
Berücksichtigung ein Verfahrenserfolg frag-
lich bleibt:

Wird der Verband auf die Teilnahme an
einem alternativen Konfliktlösungsverfahren
hin angesprochen, so sind zunächst zwei
Grundsatzfragen zu klären:

1. Ist der eigene Verband auf solche
Verfahren vorbereitet?

Hier ist zu klären, ob zu dem bestehenden
Konflikt bereits eine Meinungsbildung statt-
gefunden hat, ob Zielvorstellungen des
Verbandes existieren, ob und ggf. welche
Spielräume für Gespräche zur Verfügung ste-
hen, wer – schon in der Vorberei tungsphase –
den Verband repräsentieren kann, welche
internen Kommunikationsstrukturen eine
regelmäßige Rückkopplung der Repräsen tan -
ten an die Meinungsbildung des Verbandes
sicherstellt, welche Kapazitäten die Vor be rei -
tung, Durch füh rung, fachliche Begleitung

und interne Kommu nikation in einem Ver -
fahren erfordern würden und inwieweit diese
vorhanden sind, sowie die Verhältnis mäßig -
keit von Aufwand und möglichem Ertrag
(kein „Participation Overkill“).

2. Ist das Thema „verfahrensgeeignet“?
Hierbei ist zu klären, ob eine hinreichend
breite Definition des Themas auch von den
anderen Diskurspartnern als Grundlage
akzeptiert wird, so daß die Einbindung eige-
ner Ziele möglich ist. Sollte es sich um
Grundsatzpositionen handeln, sollten die
eigenen Ziele nicht als Gegenstand des
Verfahrens durchsetzbar sein oder kann von
den Verfahrensveranstaltern nicht sicherge-
stellt werden, daß allen Beteiligten ausrei-
chende Informationen zur Verfügung gestellt
werden, so ist die Teilnahme abzulehnen.
Handelt es sich um moralisch oder emotional
hoch aufgeladene Themen oder sind die
Verhandlungsspielräume im eigenen Verband
sehr eng oder gar nicht definiert, so ist eine
Teilnahme zumindest sehr problematisch.
Speziell für Mediationsverfahren (teilweise
auch gültig für Moderation) ist eine Anzahl
von zusätzlichen Bedingungen zu berück-
sichtigen:

1. Jedes Verfahren beginnt mit einer
Konflikt- bzw. Interessenanalyse (in der
Regel Gespräche und Materialsichtung)
durch den Mediator.

2. Die Verfahrenskonstruktion einschließlich
des Arbeitsprogramms für das Konflikt -
lösungs verfahren (wer redet wie mit wem
worüber?) und die dazu erforderlichen
Regeln werden nach der Konfliktanalyse
vom Mediator vorgeschlagen. Beides kann
von den Verfahrens beteiligten im Konsens
geändert werden.

Es wäre jedoch falsch,

von derartigen

Verfahren die Lösung

aller Konflikte zu erwar-

ten. Vielmehr geht es um

die Konzentration auf

Sachfragen, auch um

das Aufzeigen von

Interessenlagen und um

die Vermeidung unpro-

duktiver Konflikte.
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3. und Verfahrensweisen werden bei Beginn
des Verfahrens öffentlich gemacht; die
Mög lich keit, Zwischen- und Endergeb -
nisse des Verfah rens (verbands-)öffentlich
darzustellen, sollte ebenfalls a priori ver-
ankert werden.

4. Die Beteiligten müssen den Mediator –
den sie im Lauf der Vorabklärungen ja
kennengelernt haben – vor Beginn des
eigentlichen Verfah rens akzeptieren. Ist
die Akzeptanz nicht gegeben, so muß ein
anderer Mediator gesucht werden.

Unter welchen internen und
externen Voraus setzungen
bieten sich Chancen für den
BUND?

Sofern es um nicht vermittlungsfähige,
d.h. grundsätzlich vom BUND abzuleh-
nende Themen wie z.B. Verzicht auf

die Atom kraft, den „Ausstieg“ geht, ist eine
Verfahrens teil nahme a priori auszuschließen.
In anderen Fällen ist eine allgemeine Aussage
pro oder contra alternativer Konflikt lö sungs -
 ver fahren nicht sinnvoll. Vielmehr sollte im
Einzelfall danach gefragt werden, ob
Themen voraus setzungen erfüllt werden oder
nicht. Sind diese gegeben, so bestehen gute
Chancen, daß die Interessen des BUND im
an schließenden Entscheidungsprozeß adä-
quat berück sichtigt werden (das heißt nicht
unbedingt, daß der BUND sich „durchsetzt“,
sondern daß ein Ausweg aus dem Problem
oder ein im Sinne der Umwelt vertretbarer
Kompromiß gefunden wird).

Alternative Konfliktlösungsverfahren verlan-
gen, daß die Beteiligten sich mit den
Argumenten und Interessen anderer Betei -
ligter auseinandersetzen. Daher wäre es ein

Irrtum anzunehmen, daß Umweltinteressen
in derartigen Verfahren immer besser durch-
setzbar seien als mit traditionellen Mitteln
der Auseinandersetzung. Im Gegenteil kann
es im Ergebnis auch heißen, daß Abstriche
gemacht werden müssen, weil andere Interes -
sen von den meisten Beteiligten als wichtiger
erachtet werden und man diese Prioritäten
akzeptiert – ist letzteres nicht der Fall, schei-
tert das Verfahren. Eine wesentliche interne
Voraussetzung ist also eine zumindest be -
schränk te Ergebnisoffenheit bei Verfah rens -
beginn.

Wesentlich für die Beteiligung oder Absage
ist es – wie erwähnt –, ob der BUND sich mit
den Zielen des Verfahrens identifizieren
kann. Dazu müssen die Ziele unbedingt
schriftlich fixiert und veröffentlicht werden,
z.B. in einem Info und/oder in der
„Geschäftsordnung“ des Verfahrens.

Der BUND sollte sich im klaren darüber sein,
daß die Beteiligung Ressourcen bindet. Der
Zeitaufwand für Sitzungen einschließlich
Vorbereitung ist erheblich. Die Bedeutung des
Verfahrens und der mögliche Erfolg sollten
also in einem angemessenen Verhältnis zum
Aufwand stehen. Dieser kann jedoch verrin-
gert werden, wenn den Verfahrens teil -
nehmern Geld zur Verfügung gestellt wird,
um einen Teil der Aufwendungen abzugelten,
wenn Fachbeistände für das Verfahren finan-
ziert oder auf andere Weise die eigenen
Aufwendungen in Grenzen gehalten werden
können.

Neben den Fragen des Aufwands ist die Frage
der Legitimation der Vertreter im Verfahren
von entscheidender Bedeutung: Vorab sollte
festgelegt werden, wer die Mitwirkenden, die
Entscheidungsbevollmächtigten und die zu
informierenden Kreise sind. So sollte bei

Wesentlich für die

Beteiligung oder Absage

ist es – wie erwähnt –,
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! Ist sichergestellt, daß neben einer kon-
sensfähigen Problemdefinition und der
Verankerung der BUND-Position bei den
Verfahrensthemen auch ausreichender
Einfluß auf die Regeln des Verfahrens
besteht?

! Welchen Stellenwert hat das Verfahren
für den BUND? Ist es eine der Prioritäten,
sollen Ressourcen auf dieses Verfahren
konzentriert werden, ist eine medien -
mäßige Begleitung mit Umsetzung erfor-
derlich?

! Sind die Ziele und Regeln des Verfahrens
schriftlich fixiert?

! Was passiert im schlechtesten Fall, wenn
der BUND sich an dem Verfahren nicht
beteiligt?

! Was wäre die Alternative zur Beteiligung
an dem Verfahren? Welche Vor-/Nachteile
wären damit verbunden?

lokalen Verfahren die Ortsgruppe eingebun-
den, die Entscheidung vom Kreisgruppen -
vorstand getroffen und der Landesverband
informiert werden. Bei regionalen Verfahren
sollte die Kreisgruppe und eventuelle benach-
barte Kreisgruppen eingebunden werden. Auf
Landesverbandsebene sollten neben dem
Vorstand auch eventuell vorhandene Fach -
arbeitskreise informiert sein.

! Ist das Thema des Verfahrens für den
BUND konsensfähig?

! Sind die wesentlichen Ziele des BUND
von der Verfahrensdefinition abgedeckt
und besteht eine Chance, wesentliche
Ziele zu erreichen?

! Ist die Repräsentation des BUND geklärt,
sind die entsprechenden Gremien infor-
miert?

! Welche Kapazitäten wird das Verfahren
benötigen und wie wird deren Inan -
spruchnahme die allgemeine Arbeits -
fähigkeit beeinflussen?

! Welche verfahrensbegleitenden Unter stüt -
zungsmaßnahmen gibt es, die die organi-
satorische und finanzielle Last für den
Verband verringern?

! Sind die internen Verhandlungs spiel -
räume und Kompromißmöglichkeiten
geklärt? Oder besteht eine Möglichkeit,
sie in einem abgesprochenen Verfahren
wä hrend des Prozesses zu klären (Rück -
koppelung)?
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Darüber hinaus muß die Beteiligung des
BUND an der Verfahrensgestaltung (Art und
Umfang von Terminen, Themen etc.) ebenso
sichergestellt sein wie ggf. die Mitwirkung
bei der Auswahl und Aufgabendefinition
eines Mediators oder Moderators.

Checkliste x Sind die Voraussetzungen zur Beteiligung des BUND
erfüllt?


